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Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde    

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz  über das Recht auf Einsicht in 

das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 

21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Gemeinde Doberschütz wird 

in der Zeit vom 03. Februar 2025 bis 07. Februar 2025 während der allgemeinen Öffnungszeiten 

in der Gemeinde Doberschütz, Zimmer 12, Breite Straße 17 in 04838 Doberschütz für 

Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 

oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 

Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 

machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 

ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 

Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 

Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 

ein Datensichtgerät möglich.  

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 03. Februar 

2025 bis zum 07. Februar 2025, spätestens am 07. Februar 2025 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde 

Doberschütz, Breite Straße 17 in 04838 Doberschütz Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 02. 

Februar 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 

Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 

Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 

einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 

Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 150 Nordsachsen 

• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  

• oder  

• durch Briefwahl  
teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
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5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02. Februar 2025) oder 

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 

(bis zum 07. Februar 2025) versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 

1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 

entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 

nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist.  

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 21. 

Februar 2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 

beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 

unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 

Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 

zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 

werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 

Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 

zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 

Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 

• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
roten Wahlbriefumschlag und 

• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 

die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 

nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 

dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 

Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 

bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 

technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
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geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 

missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 

des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 

besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 

rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage 

bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 

Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post   unentgeltlich befördert. Er kann auch 

bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

7. Datenschutzrechtliche Hinweise  

7.1. Diese Bekanntmachung ist zugleich die datenschutzrechtliche Information der Betroffenen im 
Sinne von Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung über die für die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses und für die Erteilung eines Wahlscheins verarbeiteten personenbezogenen 
Daten: 

• Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt oder Einspruch gegen die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so erfolgt die 
Verarbeitung der in diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur 
Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. §§ 4, 40, 56 des 
Kommunalwahlgesetzes und § 9 der Kommunalwahlordnung. 

• Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt, so erfolgt die Verarbeitung der in 
diesem Zusammenhang angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung des 
Antrages auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz- 
Grundverordnung i. V. m. §§ 5 Absatz 1, 56 des Kommunalwahlgesetzes und den §§ 12 und 
13 der Kommunalwahlordnung. 

• Haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines Wahlscheins und/oder für die Abholung 
des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so erfolgt die Verarbeitung der von 
Ihnen und dem Bevollmächtigten in diesem Zusammenhang angegebenen 
personenbezogenen Daten zur Prüfung der Bevollmächtigung und der Berechtigung des 
Bevollmächtigten für die Beantragung eines Wahlscheins bzw. den Empfang des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der 
Datenschutz- Grundverordnung i. V. m. mit §§ 5 Absatz 1, 56 des Kommunalwahlgesetzes 
und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 und 6 der Kommunalwahlordnung. 

• Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, § 14 Absatz 8 der 
Kommunalwahlordnung, ein Verzeichnis über für ungültig erklärte Wahlscheine, § 14 Absatz 
11 der Kommunalwahlordnung sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtigten und die an 
sie ausgehändigten Wahlscheine, § 14 Absatz 4 Satz 5 der Kommunalwahlordnung. 

7.2. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Eine Bearbeitung des 
Antrags auf Eintragung in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wählerverzeichnis und 
des Antrags auf Erteilung eines Wahlscheins sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins 
und der Briefwahlunterlagen an einen Bevollmächtigten ist ohne die Angaben nicht möglich.  

7.3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten ist die 
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Gemeinde Doberschütz, Breite Straße 17 in 04838 Doberschütz 
 
7.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Eintragung ins Wählerverzeichnis, gegen die 
Ablehnung des Einspruchs, gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Daten das  Landratsamtes Nordsachsen 04855 Torgau als 
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Im Verfahren der Wahlprüfung/Wahlanfechtung können auch 
die zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden, die Verwaltungsgerichte sowie der Sächsische 
Verfassungsgerichtshof, im Fall von Wahlstraftaten auch die Strafverfolgungsbehörden und andere 
Gerichte, Empfänger der personenbezogenen Daten sein.  

7.5. Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie 
Verzeichnisse über die Bevollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine sind nach 
Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten, soweit nicht gemäß § 62 Absatz 2 der 
Kommunalwahlordnung 

• die Entscheidung über die Gültigkeit der Kommunalwahl noch angefochten ist oder 
• sie für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein 

können.  
 
7.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

• Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 Datenschutz-
Grundverordnung), 

• Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten (Artikel 
16 Datenschutz-Grundverordnung), 

• Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 Datenschutz-Grundverordnung), 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 18 

Datenschutz-Grundverordnung). 

Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen Vorschriften, insbesondere durch die 
Vorschriften über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den Erhalt einer Kopie, 
§§ 4 Absatz 2, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. V. m. § 8 Absatz 2 und 3 der Kommunalwahlordnung, 
durch die Vorschriften über den Einspruch und die Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis, §§ 4 
Absatz 3 und 4, 56 des Kommunalwahlgesetzes i. V .m. § 9 Absatz 1 der Kommunalwahlordnung und 
die Löschungsfristen (siehe Punkt 8.5).  

7.7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
rechtmäßig erfolgt, können Sie Ihre Beschwerde an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten 
richten. 
Datenschutzbeauftragte/r Sachsens, Postfach 11 01 32, 01330 Dresden 
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 
 

Doberschütz, den 07.01.2025  

 
Behr 

Stellvertreterin des Bürgermeisters  

nach § 54 Abs.2 Satz 2 SächsGemO 

 

 

 

mailto:saechsdsb@slt.sachsen.de
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

Öffentliche Beteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Photovoltaikanlage Doberschütz Süd“ 
 

Der Gemeinderat Doberschütz hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 den Entwurf des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photovoltaikanlage Doberschütz Süd“ gebilligt und zur 

förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt (Beschluss-Nr. 78/2024). 

Gleichzeitig erfolgt die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB und 

die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB. 

Der Geltungsbereich befindet sich südlich der Ortslage Doberschütz, südlich der Bahnstrecke Halle-

Cottbus, östlich der Bundesstraße 87 und westlich der Bahnhofstraße (Straße nach Mölbitz) auf 

derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die südliche Begrenzung bildet die Gemarkungsgrenze 

Doberschütz/Mölbitz. Er umfasst die Flurstücke 112/4, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 137/1, 138/1, 

138/2, 138/4, 140, 141/1, 155/1, 156/1, 212/156, 236/142, 239/153, 240/156, 242/156, 245/156, 

246/156, 249/156, 250/157, 252/158, 325/159, 328/159, 387/155, 388/155, 391/155, 403/155, 

404/155, 405/138, 612/162, 613/122, 796/163, 799/122, 802/160 und 803/160 in der Flur 4 der 

Gemarkung Doberschütz auf einer Gesamtfläche von 65,58 Hektar. Er ist in der Abbildung 1 

dargestellt. 

Für den möglichen Verlust von Brutrevieren der Feldlerche durch die Überbauung mit PV-Modulen, 

sind externe Maßnahmen umzusetzen, welche die entfallenden Reviere ersetzen sollen. Die 

Umsetzung erfolgt auf landwirtschaftlichen Flächen in der Flur 3 der Gemarkung Doberschütz und 

der Flur 1 und 3 der Gemarkung Strelln gemäß beigefügter  Abbildung 2. 

 

Abb. 1: Räumlicher Geltungsbereich (DTK50 © Geobasis-DE/GeoSN 2024) 

                 Räumlicher Geltungsbereich 
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Abb. 2 Verortung externe Ausgleichsmaßnahme 

   Ausgleichsflächen (© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie; TopPlusOpen) 

Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung mit integriertem Vorhaben- und 
Erschließungsplan, der Begründung und dem Umweltbericht mit Artenschutzfachbeitrag sowie die 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen werden in der Zeit vom 

20.01.2025 bis einschließlich 21.02.2025 

im Internet auf folgenden Seiten veröffentlicht: 

https://doberschuetz.eu/dob/buergerservice/aktuelle-Bauleitplanverfahren/ 

und www.bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html 

sowie über das zentrale Landesportal unter 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/doberschuetz/startseite 

Zusätzlich werden die o.g. Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist in der 

Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz während der 

Öffnungszeiten ausgelegt. 
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Montag   09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr 

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 

Außerhalb der o.g. Zeiten ist eine Einsichtnahme in die Planunterlagen nach vorheriger 

Terminvereinbarung unter Tel.: 034244/54017 möglich. 

Stellungnahmen können während der Beteiligungsfrist abgegeben werden. Es wird darauf 

hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 

Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Die Abgabe von Stellungnahmen soll elektronisch per 

E-Mail an beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de oder birgit.brandt@doberschuetz.de erfolgen. 

Bei Bedarf können Stellungnahmen auch auf anderem Weg abgebeben werden. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind in den auszulegenden Unterlagen für den 

Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung mit integriertem Vorhaben- und 

Erschließungsplan, der Begründung und dem Umweltbericht mit Artenschutzfachbeitrag sowie aus 

den bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen verfügbar: 

Fläche 

- derzeitige Flächennutzung im Plangebiet 
- Auswirkungen des Vorhabens durch den Entzug landwirtschaftlicher Flächen 
- Kritische Auseinandersetzung mit Belangen, die für bzw. gegen eine Inanspruchnahme der 

Flächen sprechen 
Boden 

- Bodenarten, Bodenfunktionen und Vorbelastungen im Plangebiet 
- Auswirkungen durch Überständerung und Versiegelung 
- Beschreibung von Vermeidungsmaßnahmen und der festgesetzten Anlage von extensiven 

Ackerbrachen, Gehölzen und Feldhecken als bodenverbessernde Maßnahmen 
Wasser 

- Zustand des Grundwassers 
- Auswirkungen durch einen veränderten Niederschlagswasserabfluss 

Klima/Luft 

- Klimatische Bedingungen im Plangebiet 
- Auswirkungen durch Überbauung und Begrünung 

Biotope und Flora 

- Im Plangebiet und der näheren Umgebung kartierte Biotoptypen 
- Auswirkungen während der Bauzeit und während des Betriebs 
- Beschreibung der festgesetzten Begrünungsmaßnahmen zur Umwandlung von Acker in 

Blühwiesen und extensive Ackerbrachen und des dazugehörigen Pflegekonzepts 
Fauna und biologische Vielfalt 

- Artenschutzfachbeitrag mit den im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und 
Pflanzenarten auf Grundlage von Artabfragen und Potentialabschätzungen sowie einer 
Konfliktanalyse für die durch das Vorhaben betroffenen, gesetzlich geschützten Arten Vögel 
(Bodenbrüter, Frei-, Horst- und Höhlenbrüter) und Reptilien 

- Bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigung vorkommender Tierarten durch Überbauung 
und Zerschneidung 

- Beschreibung von Artenschutzmaßnahmen und der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung 
des Eintritts artenschutzrechtlicher Verbote (z.B. ökologische Bauüberwachung, 
Bauzeitenregelung, Artenschutzkontrolle vor Baubeginn, Externe Maßnahme Brutvögel) 
 

mailto:birgit.brandt@doberschuetz.de
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Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit und Landschaftsbild 

- Beschreibung des vorhandenen Landschaftsbilds und der Vorbelastung durch anthropogene 
Nutzungen sowie verschiedener Wirkzonen 

- Beeinträchtigung des Landschaftsbilds durch Überbauung und visuelle Wahrnehmung 
- Beschreibung von Sichtbeziehungen und der festgesetzten Pflanzung von Gehölzen zur 

Reduktion der Sichtbarkeit 
- Angaben zu Emissionen und gutachterliche Untersuchung zu potentiellen Blendwirkungen 

(Lärm, elektrische Felder, Blendung) 
Kultur- und Sachgüter 

- Keine Betroffenheit von Kulturdenkmalen 
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

- Schutzgebiete angrenzend und im erweiterten Untersuchungsraum 
- Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Sonstige Angaben 

- Darstellung der Ziele des Umweltschutzes und relevanter Planwerke 
- Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung gemäß Handlungsempfehlung Sachsen 
- Methodikbeschreibung, Maßnahmen zur Überwachung 
- Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen 
- Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen 

 

In den vorliegenden Stellungnahmen aus der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung werden 

vorwiegend raumordnerische Konflikte des Plangebietes innerhalb des Vorranggebietes langfristige 

Rohstoffsicherung und die damit einhergehende festzulegende Befristung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans thematisiert. Zudem ergeben sich Informationen zur Landwirtschaft (Bodengüte), 

zur Auseinandersetzung mit Artenschutzkonflikten auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, zu 

den Zielen der Landschaftsplanung, zur Abschichtung umweltrelevanter Themen auf die Ebene des 

Bebauungsplans, zum Untersuchungsumfang der Umweltprüfung, zu im Geltungsbereich bereits 

bestehenden Kompensationsmaßnahmen, und zu den möglichen Auswirkungen auf ein benachbartes 

FFH-Gebiet. 

Für Rückfragen zur Planung steht neben der Gemeindeverwaltung Doberschütz die mit der Planung 

beauftragte Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten, Heinrich-Heine-Straße 13, 15537 Erkner, 

Telefon (033 62) 8 83 61-0, E-Mail beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de zur Verfügung. 

Hinweis zum Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des 

§ 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO und dem Sächsischen Datenschutzgesetz. 

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 

das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: 

„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt. 

Doberschütz, 06.01.2025 

 
Behr 

Stellvertreterin des Bürgermeisters  

nach § 54 Abs.2 Satz 2 SächsGemO 
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Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

Öffentliche Beteiligung zur 7. Änderung des Flächennutzungsplans 

Doberschütz im Parallelverfahren zur Aufstellung des B-Plan 

„Photovoltaikanlage Doberschütz Süd“ 

Der Gemeinderat der Gemeinde Doberschütz hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 den 

Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans Doberschütz gebilligt und zur förmlichen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt (Beschluss-Nr. 80/2024). 

Gleichzeitig erfolgt die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gemäß § 2 Abs. 2 

BauGB und die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

Der Änderungsbereich umfasst den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplans „Photovoltaikanlage Doberschütz Süd“ und befindet sich südlich der 

Ortslage Doberschütz, südlich der Bahnstrecke Halle-Cottbus, östlich der Bundesstraße 87 

und westlich der Bahnhofstraße (Straße nach Mölbitz) auf derzeit landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Die südliche Begrenzung bildet die Gemarkungsgrenze 

Doberschütz/Mölbitz. Er umfasst die Flurstücke 112/4, 136/7, 136/8, 136/9, 136/10, 137/1, 

138/1, 138/2, 138/4, 140, 141/1, 155/1, 156/1, 212/156, 236/142, 239/153, 240/156, 

242/156, 245/156, 246/156, 249/156, 250/157, 252/158, 325/159, 328/159, 387/155, 

388/155, 391/155, 403/155, 404/155, 405/138, 612/162, 613/122, 796/163, 799/122, 

802/160 und 803/160 in der Flur 4 der Gemarkung Doberschütz auf einer Gesamtfläche von 

65,58 Hektar. Er ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 

               Änderungsbereich (DTK50 © Geobasis-DE/GeoSN 2024)                                                                
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Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans, bestehend aus der Planzeichnung 
und der Begründung mit Umweltbericht und die nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden in der Zeit 
vom 

20.01.2025 bis einschließlich 21.02.2025 

im Internet auf folgenden Seiten veröffentlicht: 

https://doberschuetz.eu/dob/buergerservice/aktuelle-Bauleitplanverfahren/ 

und www.bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html 

sowie über das zentrale Landesportal unter 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/doberschuetz/startseite 

Zusätzlich werden die o.g. Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist in der 

Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz während der 

Dienstzeiten ausgelegt. 

Montag 09:00 - 12:00 Uhr 

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr 

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr 

Außerhalb der o.g. Zeiten ist eine Einsichtnahme in die Planunterlagen nach vorheriger 

Terminvereinbarung unter Tel.: 034244/54017 möglich. 

Stellungnahmen können während der Beteiligungsfrist abgegeben werden. Es wird darauf 

hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. Die Abgabe von Stellungnahmen soll 

elektronisch per E-Mail an beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de oder 

birgit.brandt@doberschuetz.de erfolgen. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch auf 

anderem Weg abgebeben werden. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind für die 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans, bestehend aus der Planzeichnung, der Begründung und dem 
Umweltbericht sowie aus den bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
verfügbar: 
 
Angepasst an die Planungsebene des Flächennutzungsplans erfolgt eine schutzgutbezogene 

Ermittlung, Beschreibung bzw. Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die mit 

der 7. Änderung des Flächennutzungsplans einhergehen. Abschließend erfolgt eine drei-

stufige Bewertung der geplanten Sondergebietsfläche bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit 

aufgrund der ermittelten Konfliktintensität. Diese Ermittlung und Bewertung erfolgt für die 

Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, Biotope, Flora und Fauna, Landschaftsbild, 

Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit, Kultur- und Sachgüter sowie das 

Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern. Zudem erfolgt eine Darstellung der Ziele des 

mailto:birgit.brandt@doberschuetz.de
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Umweltschutzes, eine Methodikbeschreibung und eine Beschreibung von Maßnahmen zur 

Überwachung. In den vorliegenden Stellungnahmen aus der Träger- und 

Öffentlichkeitsbeteiligung werden vorwiegend raumordnerische Konflikte des Plangebietes 

innerhalb des Vorranggebietes langfristige Rohstoffsicherung und die damit einhergehende 

festzulegende Befristung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans thematisiert. Zudem 

ergeben sich Informationen zur Landwirtschaft (Bodengüte), zur Auseinandersetzung mit 

Artenschutzkonflikten auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, zu den Zielen der 

Landschaftsplanung, zur Abschichtung umweltrelevanter Themen auf die Ebene des 

Bebauungsplans, zum Untersuchungsumfang der Umweltprüfung, zu im Geltungsbereich 

bereits bestehenden Kompensationsmaßnahmen und zu den möglichen Auswirkungen auf 

ein benachbartes FFH-Gebiet. 

 
Es wird für das Verfahren der Änderung des Flächennutzungsplans darauf hingewiesen, dass 

eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 

allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder 

nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 
Für Rückfragen steht neben der Gemeindeverwaltung Doberschütz die mit der Planung 

beauftragte Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten, Heinrich-Heine-Straße 13, 15537 

Erkner, Telefon (033 62) 8 83 61-0, E-Mail beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de zur 

Verfügung. 

Hinweis zum Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 

Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO und dem Sächsischen Datenschutzgesetz. 

Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 

Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 

Formblatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt. 

Doberschütz, 06.01.2025  

 
Behr 

Stellvertreterin des Bürgermeisters  

nach § 54 Abs.2 Satz 2 SächsGemO 
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Öffentliche Bekanntmachungen anderer Behörden 
 

Kein Eingang bis Redaktionsschluss 

 

 

Gemeindeverwaltung informiert          
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
 

Montag 9.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 

 

Gern können Sie Ihre Anliegen auch per Mail an info@doberschuetz.de richten. 

 

Straßensperrungen  
 

Bahnhübergang Doberschütz, Strellner Straße/K8903 

 

In der Zeit vom 13. Januar 2024 bis 30. März 2025 kommt es im Bereich des Bahnübergangs 
Doberschütz zu Lärmbelästigungen und Einschränkungen des Verkehrs durch Bauarbeiten.  
Der Bahnübergang ist für den Straßenverkehr, Radfahrer und Fußgänger im folgenden 
Zeitraum gesperrt:  
- 13. Januar bis 30. März 2025 
 
Die Umleitungen sind wie folgt eingerichtet: 
K 8903 - Doberschütz - B 87 - Mockrehna - S 16 - Audenhain - S 20 - Schöna - K 8903; 
K 8903 - Strelln - K 8907 - Mölbitz - Paschwitz - Sprotta-Siedlung  
 

 

Vereine, Verbände  und Sonstige______________________ 
 

Kein Eingang bis Redaktionsschluss 

 
 

 

 

mailto:info@doberschuetz.de
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Impressum: Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz  

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 
Verantwortlich: Der Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Ansprechpartnerin: Frau Anja Behr, Tel. 034244/54018, Fax: 034244/50344,                                

E-Mail: anja.behr@doberschuetz.de   

Das Amtsblatt mit den Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschütz erscheint 

vierzehntägig jeweils donnerstags in digitaler Form auf der Homepage 

www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 

werden. Die Veröffentlichungen sind ausschließlich per Mail im Word-Format an 

anja.behr@doberschuetz.de zu senden. Fotos, Zeichnungen etc. sind mit dem Namen des 

Verfassers zu kennzeichnen und als extra Datei zu senden.               

Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 

30.01.2025      21.01.2025 

13.02.2025      04.02.2025 

27.02.2025      18.02.2025 

13.03.2025      04.03.2025 

27.03.2025      18.03.2025 

10.04.2025      01.04.2025 

24.04.2025      14.04.2025 (bis 12 Uhr) 

08.05.2025      29.04.2025 

22.05.2025      13.05.2025 

05.06.2025      27.05.2025 

19.06.2025      10.06.2025 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

